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TI . Bei Fahrten nach Plätzen, welche vorstehend nicht
speciell bezeichnet sind, wird falls eine Vereinbarung des Fahr¬
gastes mit dem Droschkenkutscher nicht stattgefnnden hat, der
Tarif für die Zeitfahrten zu Grunde gelegt.

TU . Die Führer der sogenanten Damen-Phaetons
(Pony-Fuhrwerke) sind berechtigt, bei Zeitfahrten*/» der Taxe
mehrzufordern.

TM . Bei Zeitfahrten ist die Taxe von 1U-  zu */«=
Stunde zu berechnen.

IX . Einspänner sind nicht verpflichtet, die sub 19, 21
bis 27 incl., 29 bis 33.tuet., 41, 43 u. 49 bis incl. 56 auf¬
geführten Fahrten anzunehmeu.

X . Bei Fahrten außerhalb der Stadt ist das kleine
Handgepäck, wie Handkoffer, Hutschachtel und Reisesack frei,
dagegen ist für jedes größere Stück Gepäck, soweit der Droschken¬
kutscher wegen der Schwere des Gepäckes dasselbe fortbringen
kann, 50 Pfg., für jedes Stück ohne Rücksicht ans die Ent¬
fernung zu entrichten.

XV . Tarif für die Gepäckträger auf den
Stationen der Königlichen Staats -, der
Taunus - « . der Hessischen Ludwigs -Cisen-

bahn in der Stadt Wiesbaden.
1. Transport von der Bahn bis in die Stadt.

1) Für Gegenstände unter 15 Pfund,
Hutschachtel, Reisetasche rc. pr. Stück . . . 10  Pfg.

Zusammen jedoch höchstens . 25 Pfg.
2) Für einen Koffer, eine Kiste rc. von 15 bis 50

Pfund. . . 25 „
3) Für einen Koffer, eine Kiste oder einen sonstigen

schweren Pack von 50—100 . 35 „
4) Für desgl. von 100—200  Pfund . 50 „
5) Für desgl. von über 200 Pfund nach Abkommen.

2. Transport von den Droschke» i» das Gepäckbüreau
oder an die Waggons und umgekehrt.

1) Für einen Koffer, eine Kiste oder sonstigen
schweren Pack . . '. 10 Pfg.

2) Für jedes weitere Stück . 5 „
3) Für kleinere Gegenstände(otr I ad I) zu¬

sammen . 10  „
Sonstige hier nicht vorgesehene Dienstleistungen erfordern erst

eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber.
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